
 
DRINGLICHE ANFRAGE von Thomas Wirth (GLP, Hombrechtikon), Monika Spring  

(SP, Zürich) und Maria Rohweder (Grüne, Männedorf) 
 
betreffend Festlegung der statischen Waldgrenze im Baugebiet 
____________________________________________________________________________ 
 
Nach der Schaffung des Eidg. Waldgesetzes von 1991 begann der Kanton Zürich damit, in 
Bauzonen statische Waldgrenzen festzulegen. Im Rahmen der Waldgesetzänderung vom  
März 2012 wurde zur Eindämmung des Waldflächenwachstums die Möglichkeit geschaffen, 
auch ausserhalb von Bauzonen statische Waldgrenzen festzulegen. Der Kanton Zürich plant, 
von dieser Möglichkeit flächendeckend Gebrauch zu machen.  
 
In diesem Zusammenhang bitten wir den Regierungsrat folgende Fragen zu beantworten: 
 

1. Wie stark hat die Waldfläche in den letzten Jahrzehnten im Kanton Zürich zugenommen? 
Wie viele ha Landwirtschafts- und Naturschutzflächen sind im Kanton Zürich in den letzten 
Jahrzehnten verschwunden wegen (a) Siedlungsflächenwachstum und (b) der natürlichen 
Zunahme der Waldfläche? Wir bitten darum, neben den Zahlen auch den Schätzfehler auf-
grund der Auswertungsmethode sowie die Methode anzugeben. 

 

2. Wie lang ist der Waldrand im Kanton Zürich insgesamt, wie viele km davon befinden sich in 
resp. an Bauzonen und wie lange sind die festgelegten statischen Waldgrenzen? Wiederum 
bitten wir darum, neben den Werten auch den allfälligen Schätzfehler und die verwendete 
Messmethode anzugeben. 

 

3. Wann startete im Kanton Zürich das Verfahren zur Festlegung der statischen Waldgrenze 
im Bereich der Bauzonen und wann konnte das Verfahren in allen Gemeinden mindestens 
erstmalig flächendeckend abgeschlossen werden? 

 

4. Wie viele Regierungsratsentscheide waren für diesen Prozess notwendig? Mit welchem  
Regierungsratsbeschluss wurde wann die Entscheidungsverantwortung vom Gesamtregie-
rungsrat an die zuständige Direktion delegiert? In wie vielen Gemeinden war der Prozess 
mit rechtsgültigen Festlegungen zu diesem Zeitpunkt dieses Beschlusses abgeschlossen? 

 

5. Wie viele Rekurse mussten auf welcher Rekursebene behandelt werden? Wie viele Augen-
scheine vor Ort wurden für die Erledigung der Rekurse durchgeführt? 

 

6. Welcher Aufwand hat die seinerzeitige Festlegung der statischen Waldgrenze im Bereich 
der Bauzonen in den kantonalen und kommunalen Verwaltungen insgesamt verursacht  
(Arbeitsstunden und Sachaufwand für Gutachten etc.)? 
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